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§ 7 KAKuG Arztlicher Dienst.

KAKuUG - Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)FUr jede Krankenanstalt ist ein geeigneter Arzt als verantwortlicher Leiter des arztlichen Dienstes und fur die
mit der arztlichen Behandlung der Pfleglinge zusammenhangenden Aufgaben zu bestellen. Fir Pflegeanstalten
far chronisch Kranke (§ 2 Abs. 1 Z 4) kann die Landesregierung von der Bestellung eines arztlichen Leiters
Abstand nehmen, wenn die Aufsicht durch einen geeigneten Arzt gewahrleistet ist. Das Verfligungsrecht des
Rechtstragers der Anstalt in wirtschaftlichen Angelegenheiten bleibt unberthrt (8 11 Abs. 1).

2. (2)Bei Verhinderung des arztlichen Leiters mul3 dieser durch einen geeigneten Arzt vertreten werden. In
Krankenanstalten, deren GroRe dies erfordert, ist die Leitung des arztlichen Dienstes hauptberuflich auszutiben.

3. (3)Der éarztliche Dienst in Krankenanstalten darf nur von Arzten versehen werden, die nach den Vorschriften des
Arztegesetzes zur Ausiibung des drztlichen Berufes berechtigt sind.

4. (4)Mit der Fuhrung von Abteilungen, Departments oder Fachschwerpunkten fur die Behandlung bestimmter
Krankheiten, von Laboratorien, Ambulatorien oder Prosekturen von Krankenanstalten dirfen nur Facharzte des
einschligigen medizinischen Sonderfaches, wenn aber ein Sonderfach nicht besteht, fachlich qualifizierte Arzte
betraut werden. Fiir den Fall der Verhinderung ist die Vertretung durch einen in gleicher Weise qualifizierten Arzt
sicherzustellen.

5. (4a)Sofern bestehende Abteilungen der medizinischen Sonderfacher Orthopadie und Unfallchirurgie zu einer
Abteilung des medizinischen Sonderfaches Orthopadie und Traumatologie zusammengefihrt werden, kann diese
Abteilung von einem Facharzt fir Orthopadie und Orthopadische Chirurgie oder von einem Facharzt fur
Unfallchirurgie geleitet werden, sofern in dieser Abteilung mindestens zwei Facharzte des jeweils anderen
medizinischen Sonderfaches tatig sind.

6. (5)Die Bestellung des arztlichen Leiters und des Leiters der Prosektur einer Krankenanstalt bedarf der
Genehmigung der Landesregierung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die in Betracht kommenden Arzte
den fur ihre Bestellung in den Abs. 1 bis 4 vorgesehenen Bedingungen entsprechen. Eine solche Genehmigung ist
bei der Errichtung einer Krankenanstalt gleichzeitig mit der Bewilligung zum Betrieb und sonst vor Dienstantritt
des Arztes zu erteilen.

7. (6)Von Abs. 5 sind jene Stellen ausgenommen, die auf Grund der einschlagigen Universitatsvorschriften besetzt
werden.

8. (7)Die Landesregierung hat eine im Sinne des Abs. 5 erteilte Genehmigung zurtickzunehmen, wenn die
Voraussetzungen hiefiir entfallen sind, deren Nichtvorhandensein nachtraglich hervorkommt oder die in Betracht
kommenden Arzte sich schwerwiegender oder wiederholter VerstéRe gegen ihre Pflichten schuldig gemacht
haben.

In Kraft seit 24.02.2016 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kakug/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/kakug/paragraf/11

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 7 KAKuG Ärztlicher Dienst.
	KAKuG - Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz


